
Fundıe 1Ee11 elt RechtWill Geig,
.„Ie bittefür die,welche miıich glauben, damıft alle Cc1NS WIC du,
Vater, 1 mMır bistundich ı dir bin®°, un fügt CINC besondersdenkwür-
dige Begründung be  ] .damıt die Welt glaube, da du mich gesandt
ast“® (Jo 1, 21 eEinheit aller, die a Christus glauben, soil Zeugnis
der göttlichen. Sendung esu SC1IMC,VWie notwendig ıst. cdieses Zeugnis für C1iT€E

Welt, der C111 großer eıl nıcht DUr VO Christentum, sondern
mehr VoO ott selbst bfällt undausdrücklich den Atheismus bekennt,;wäh-
rend InNnan auf der andern Seite mıt diabolischen Methoden und Systemen
Versucht, großen Teilen der Menschheit jeden Glauben un jede Religion VAH
nehmen! Es gilt darum, dieser ungläubigen. Welt C1IiNe Christus un!: mı1t
Christus ı der ‚‚CINCNH, heiligen katholischen und apostolischen Kirche‘‘ 3C-
einte.Welt entgegenzustellen. Um dieses hohe Ziel erreichen, I1USSEeN
alle voller Vertrauen zusammenarbeiten. Jedersoll SCIHNECN Beitrag Jeisten,
damit das Verlangen Christi Krfüllung geht „Daß ıeCINe Herde und CIM

ırt se1L  c. (Jo 10, 16)

Zur Fundierung:der freien VWelt ı Recht
GEIGER

Man gerät Del diesem TLhema ı Verlegenheit, die für UÜLSCIC Situation
der freien Welt bezeichnend ist Hs 1a sıch schwer VO „„der freien

VWelt*®® und VO  a} ‚„‚dem Recht“ reden, weil beides:.] Verständnis der Men-
schen der freien Welt keine eindeutige Grölße ist Verbirgt sich doch hinter
diesen VO  —; allen gebrauéhten Vokabeln ı der Vorstellung der einzelnen W16
der. Gruppen und Parteien, der Verbände un der Staaten C1n sechr verschie-
dener‘ Inhalt. -
.Wenn „Ireie Welt*®® mehr als Cc1O Schlagwort SCIEH soll, mufß dem damıt

Gemeinten eLiwAas innewohnen,das alle, die sich dazu bekennen, verbindet
un eınt. Hiese Vorstellung mu G1n Gefühl der Solidarität CrZeUSECN, das
wenn auch ı 1Nem och bescheidenen Sinn, Gemeinschaft stiftet. Dazu
aber genügtnıcht Cih bloßer Anti-Affekt. Iie freie Welt wird nıcht dadurch
CINeEe Kinheit, dafß die Menschen un Kräfte ı der Überzeugung CILS SINd,
der Kommunismus als politische Macht, als politische Bedrohung, als
Weltgefahr bekämpfiftwerden. Kbensowenig kann‘,; ‚Ireie Welt“*® als Bejahung
der tatsächlichen Verhältnisse, untier denen WIL Jeben. verstanden werden;
denn ıst Sanhz offensichtlich, da{fß gut WIC n]ıemand ı der freien elt, der
siıch azu bekennt; jeder Beziehung.mıt den gegenwärtıgen Verhältnissen

ach ue Vortrag des Verfassers VOT der Vereinigung der Vorarlberger Akademiker
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wenn e1in Ein: rstä dnis ber bverstanden
sse,. um diden tatsächlichen Verhältnissengeändert werden

Welt ı Ordnung bringen und erhalten. Den€e1 mißfällt dies, die
anderen halten mıt ihrer Vorstellung Vo  - der freien VWelt für un ver-

einbar. Um also die „„Treie Welt“*® als eiNe®e VO  - allen bejahte, inhaltlie e111-

deutige Größe fassen können,mu Inman Vo  u eiNerMenge onkreter Sach-
verhalte, Situationen, Verhältnissen absehen und ZU ermitteln versuchen,
Wa  Nals Strukturprinzipiendieser TLebensart ı der freien Welt zugrunde liegt
Nur sich der Strukturprinzipien als allgemeın anerkannt, 1NS-

besondere VOo  - der öffentlichen Meinungder Völker un Staaten der freien
Welt anerkannt lassen, un WE sich diese Strukturprinzıplen
einzeln oder wenıgstens ihrem Zusammenhang nd ı ihrem Zusammen-
wirken inhaltlich bestimmen lassen, da{fß S1C nıcht auch als für die KOom-
munistische Ordnung bedeutsam oder 1 ihrer Gesamtheit als die kommu-
nistische Ordnung ı ähnlicher Weise prägend ı AnspruchTE W OI -

den können, ist treie Welt i für Zwecke brauchbaren W eise

gegenüber der Welt der Unfreiheit abgrenzbar.
Versuchen EINISC Strukturprinzıpilen herauszuheben, die den N-

ten Anforderungen genuüugen:
Ungenügend ist offenbar, einfach dieSchlagworte Kapitalismus ZULC Cha-

rakterisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse, Demokratie ZUL Charak-
terısıerung der politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, Humanısmus ZUT

Charakterisierung der geistigen Verhältnisse oder Freiheit als das übergre1i-
fende., alle drei Bereiche erfassende Schlüsselwort NENNECIL. Denn mıt ihnen
verhält sıch ebenso wW1 miıt dem Begrift „Irele elt‘® Niemand ist sicher,

darunter verstanden werden soll
Wer will heute sich ı W esten schon Z Kapitalismus bekennen? Also

ann oziale Marktwirtschaft oder Wettbewerbswirtschaft? Halten WITLT

nıcht miıt inzelheiten auft. Man könnte alle diese Formen Volkswirt-
schaft dadurch kennzeichnen: S1e beruhen auftf der Anerkennung des Privat-
eigentums und auf der Wirksamkeit der sogenannten Marktgesetze, die
ihrerseits auf die menschliche Veranlagung des Kıgennutzes (Bedürfnis-
befriedigung un Profitstreben) zurückgehen. ber da erhebt sich doch
tTort die Frage, gibt ennn irgendwo ı der freien Welt diese echarakteri-
s]erte Wirtschaft Reinkultur% Oder ist sS1C nıicht überall verbunden miıt
Planung, Dirigismus, Staatskapitalismus? Und w as jel interessanter ist
Ist enn der freı:en Welt diese Bedeutung VO Privateigentum und. Privat-
inıtiatıve Bereich des Wirtschaftlichen wesentlich ıbt nicht auch ı
der freien Welt stark sozlalisıierte Volkswirtschaften, durchaus ach dem
Prinzip der staatlichen Planung und Lenkung? Wenn das ıst, ıst dann
die (Grenze gegenüber dem Kommunısmus, der heute ı der Sowjetunion
auch Privateigentum und Privatinitiative kennt un als AntriebskräfteSel-

NeESs Systems I Rechnung tellt
Stichwort Demokratie, die politischenVerhältnisse heranzukom-
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le Wa len Parl
rische Re un: auf ormale Gewa tenteilung: Gesetzgebung
durch das Parlament, die Gesetze gebundene Verwaltung und Regierung
und Rechtsprechung i den Jänden der Gerichte, annn e6s für unsere Zwecke
offensichtlich nicht ankommen. Das gibt € Osten wW16 Westen. Dann
vielleicht: freie Bildung VOoO  b miteinander konkurrierenden politischen Par-
telen uınd Raum ur  &. politische Opposition, unabhängige, NUur ihrem (SC

unterworfene Volksvertreter, Verwirklichung des Volkswillens
den un durchdie politischen Führungskräfte un: durch die Verfassungs-
Organe un Behörden ı Staat? Wır sprechen nicht Von der Bundes-
republikDeutschland un VO  b ÖOsterreich, sprechen Vo  — der freien Welt.
ät sıch annn aufrechterhalten, dafß mıt den zuletzt genannten Tatbestän-
denCIM der freien Welt allgemein verwirklichtes Strukturprinzip sicht-
bar geworden ist% Ich fürchte, WIL haben Schwierigkeiten, die An-
nahme verteidigen, dafß die politischen Verhältnisse der freien Welt
überall wenigstens der Idee ach auf der zuletzt genannten Grundanschau-
uns beruhen.

Schliefßlich Humanismus alsStrukturprinzip der freien Welt i Bereich
des Geistes. uch 1er ist Vorsicht Platz Was wird bei nicht alles A“

als Humanismus verkauft! uch Herr UÜlbrieht hat SsSCINEN „realistischen
Humanismus®‘® Bernhard Hanßler hat dieser Problematik auf dem Kul- Oturkongreß der CDU ıi Gelsenkirchen ı veErgsSangeNeN Herbst CIN1LSES Auf- eregende gesagl. Mit CINLSCI Sicherheit 1äßt sS1C  h doch ı dieser BeziehungU  -

feststellen, dafß jedenfalls die freie Welt nicht auf CLE christlichen Huma-
festgelegt werden kann, allenfalls autf säkularisierten, kirch-

Llich oder Sar konfessionell und dogmatisch nicht gebundenen .Humanismus.
Ihn etwas näher konkretisieren, ist höichst schwieri1g. Hilft CS weiter un:
annn INan, ohne anf Widerspruch stoßen, weni1gstens Sagen: In dieser
Treien Welt erkennt INa  — allgemein a dafßs die Wiürde des Menschen ı SC1-

N Gewissen, SC1LHNEIN geistigen Streben, „Sich-selbst-verant-
&,  Rworten“‘ besteht, dafß der Mensch also mehr ist alg OmMOoO OCCONOIMMICUS, (0)28818)

faber, OMO udens ®
Und schliefllich Freiheit, 16 Parole, der Wert, den die freje Welt als ihr

dignum, ihr Zeichen aufrichtet, dem sich West nd Ost scheiden 2Kon-
kret wird das doch erst, WEnnn weiß, was Freiheit ist, die Grenzen
der Freiheit liegen, wWer die Grenzen der Freiheit stimmt. Wieder erhebt
sich 16Frage, inwlieweıt denn ı der freien Welt Finmütigkeit ı dieser kon-
kreteren Inhaltsbestimmung der Freiheit besteht. Selbstherrlichkeit, H0S

des Menschen oder Bindung was persönlichen Schöpter-
gott un Gebote, alle verpflichtendes Sittengesetz, objektive,
dem Menschen vorgegebene VWerte und C111C objektive W ertordnung, eın

Moralgefühl oder = gesellschaftliche Wohlanständigkeit?
Ks bleibt, Ina.  b das alles überdenkt, erschreckend INAaSELCS 1N1-

Gemeinsamem, das die freie Welt aligemeinun einmütig als für
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S1€e als e1-haltun_gswür‘dig‚_ als verteidigungswertwenigstens pPro-
srammatisch vertritt. Charakteristischerweise ıst dieses Gemeinsame,
nıcht sofort Vorbehalte, Einschränkungen und Ausnahmen provozıert-
den sollen, DUr negativen Kormeln VO  b CINISCL Konkretheit fassen:

Der Mensch darf nicht ZUH1 Objekt, ZUr Sache erniedrigt werden.
Es darf keine Allmacht des Staates geben.
Verror, Gewalt un Willkür MUSSECHN als Mittel Gemeinschafts-
ordnung ausgeschlossen SC111.

Kınige Grundwerte dürfen nicht völlig negıert un zerstort werden: dıie
persönliche Freiheit, Ce1IN inımum VO. persönlicher Selbstentscheidung
undAktivität (auch ı Politischen), Frivateigentum, Ehe und Famıilie
un ıhr Fxistenzminımum, Ireiwillige Zusammenschlüsse gesell-

A schaftliıchen Bereich Kirchen, Gerichte. Recht Wissenschaft, Selbst-
bestimmung des Staat verfafßten Volks einschliefslich des Rechts der
Verteidigung gegenüber Bedrohungen und Angriffen VOoO aulßen

So siecht qlso ‚„„die Treie It“ AQUS, u  - deren Fundierung Recht 65 geht
Verstehen WILr unls recht Kıs gehtnıcht die rechtliche Normierung der
der Ireien Welt wesentlichen Tatbestände: sondern die Fundierung die-
SC; Sachverhalte ı Recht; oder. anders ausgedrückt: ESs ist die Frage, ob un

welchen Fällen un inwiewelt die freıie VWelt VoO Recht her lqgitifr1iert
werden ann un: ob un: inwievweiıt S1IC VO Recht her EC1INC B%tandsgaraqtie
erhalten amnn.,.

Diese Frage seizt Voraus, dafß INa  —_ das KHecht a1s eiINE Grundlage anerkennt,
aul der das andere, eben diese wirtschaftlichen, gesellschatftlichen,
schen, geistigen Verhältnisse, die die freie Welt charakteristieren, aufruht
un sich erhebt. der hesser : als e1iNne Grundlage, 1 der diese Verhältnisse:
wurzeln, aUusSs der S1C C1NC zusätzliche Kraft WINNCH, VoO der her S11 SCHCH
Gefährdungen un Verletzungen geschützt un: verteidigt werden können.
Unsere Frage SETIZ a1sS0 zugleich VOraus, da{fß das Recht gegenüber den Ver-
hältnissen der freien Welt eLwWwAas Unabhängiges, Selbständiges,Stabiles ist,
auf das 11a  - och rekurrieren kann, wenn die ökonomischen. gesellschaft-
lichen und politischen Verhältnisse der freien Welt ı Frage gestelltwerden
oder 1115 Wankengeraten.
Wer den Bereichen des Wirtschaftlichen, des Gesellschaftlichen, des Po-

lıtischen, des Geistigen, des menschlichen Lebens CISENC esetze zuerkennt
un Ma  — kennt, 198071  u studiert, T1a  —; entwickelt, INa.  — praktiziert C111Wıgen-

gesetzlichkeit der Wirtschaft. Gesetzmäßigkeiten.der Soziologie, Struktur-
' gesetze des Politischen, Gesetzmäßigkeiten der geistigen Entwicklung, Lie-

eNs- un Entwicklungsgesetze: Wer solche Gesetze der verschiedensten
Art zugibt oder postuliert, mMu sich zunächst einmal Jlarwerden un aufßern.
ber das Verhältnis dieser (Gesetze ZAL Recht Dabei ist natürlich nıcht
Gesetze gedacht; die jeder Verfügung des Menschen Cl'l[ zogen sind, WIC die
(sesetze der Logik nd FJEWISSC Gesetze ınn der Naturwissenschaften:.
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Hier sınd urGesetzmäßigkeiten gemeınt, aufdie der Mensch durch SC111

Verhalten und Entscheidung Einfluß nehmen ann.,. Nur für S1C besteht
das-Problem des Verhältnisses ZUuU Rechtund 1Ur für S16 gilt das folgende:

Es gibt der TatC1INe Auffassung, die die (Gesetze der WirtschaftSCSCH
das Kecht verteidigt un o—rdert, da{flßs das Kecht den Erfordernissen der
Wirtschaft weıichen INUSSe.  : Kıs sibt‘ C1IiNEeE Auffassung, ach der der Bereich
des Folitischen, jedenfTalls des Hochpolitischen, Staatspolitischen, noch kon-
kreter die politischen Grundentscheidungen Lebensiragen Volkes
außerhalb des Rechts stehen un den Ma{fistäben des Rechts nıcht CS-
1  s werden können. In der Tat gibt 65 vitalistischen Individualismus,
demzufolge tür Nnöchstpersönliche Entscheidungen des einzelnen das Recht
keinen Ma{ißstab abgibt: weder ZUEE Frage des Selbstmords, och der SC=
wünschten Sterbehilfe, och der gewünschten Sterilisation, och der DU
wünschten Schwangerschaftsunterbrechung us  s Von solcher Grundauffas-
SUNS her enttällt offensichtlich die Möglichkeit diese CISCHCN (Gesetzen
unterliegenden Teile tTaktischen Lebensordnung irgendeinem WIC

er verstandenen Recht fundieren Danach ann die Rechtsordnung
bestenfalls anderen Ordnungen zweckhaft dienstbar gemacht werden,
indem ihre Normen einverleibt werden, die rechtlich fördern, w as JN
deren Gesetzlichkeiten hervorbringen.
_ Anders, wenn Ina anerkennt, da{fß das Recht Vorrang VOT "anderen

Gesetzmälsigkeiten besitzt, da{fß also die Kechtsirage nıcht abgetan werden
annn mıiıt der Berufung auf Lebensnotwendigkeiten, auf wirtschaftliche
Fagengesetzlichkeit, auft. gesellschaftlichen Zwang, aut politische Entwick-
lungen,.Ziele, Notwendigkeiten, auf die Autonomie des Menschen oder auf
C11L1LC un]urıstische Souveränität des Staates. Auf dieser Stufe der Überlegun-
SCH bildet das Recht, Ina.  ; verstehen mag, C116 absolute Bin-
dung für alle Rechtsunterworfenen, gleichgültig S16 handeln ob ı Be-
reich des FPrivaten, des Wirtschaftlichen, des Gesellschaftlichen, des Politi-
schen, des Kulturellen. Das Recht begrenzt hier die Hülle der sich H05
lichen un: denkbaren konkreten Kntscheidungenun Verhaltensweisen des
einzelnen, der Gruppe, der Geselischaft, des Staates und Urgane un
wirkt damit auf iJENC anderen Gesetze C111 Insoweit ä1ßt sich also auch S

DEN, da{fß alles menschliche Verhalten unN! das Krgebnis dieser Summe VO  an

unzähligen Verhaltensweisen, die gesellschaftlichen Zustände, die pohiti-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen Verhältnisse, sich qayuf das Recht SLUN-
den, aut das Recht zurückführen lassen. Wır haben damıit ersten An-
sai7z gefunden, der die Vorstellung zuläßt, da{fß dıe freie Welt sich 1 Recht
fundieren alßt

Sogleich meldet sich ann allerdings der Zweiftel: Ist ennn nicht auch das
KRecht Produkt dieser Treien VWelt? derWEN1LSCE einseitig tormuliert:
So richtig. SC1IH mas, dafß Recht allgemeın bindet und begrenzt und damit
auf die Verhältnisse einwirkt, g1ibt nıcht auch umgekehrt 61L Kinwir-E A kung der Verhältnisse auf den Gehalt un auftf die Gestalt des Rechts? Na-
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verwickelter undkomplexer Sachverhalt. Fürmanche Gesetze1äßt eSs sich
andihrer Entstehungsgeschichte nachweisen, \WIe sehr s1e hreExistenz

und ihren Gehalt den Verhältnissen verdanken, die SIC regeln. Gewisse e
benssachverhalte sınd stark, daß der Gesetzgeber üüberhauptkeine Chanece

hätte, SsS1iec anders regeln, als SIC 19808  - einmal tatsächlich sind ber dessen-
ungeachtet behält Ansatz SEINE KRichtigkeit dafißs das Recht
5CWISSCH Umfang als die Grundlage der wirtschaftlichen, gesellschaf.tlichen,
kulturellen un geistigen Verhältnisse der freien Welt betrachtet werden
kann Denn dreierlei ist bedenken:

Zunächst geht 1er nıcht darum, Einzelheiten oder alle Einzelheiten,
die ı1 ihnrer (sesamtheit die freie Welt ausmachen, VO Recht her stüutzen
un: rechtfertigen. Wir suchen ach einer Fundierung der Strukturender
freien Welt ı Recht das, wAas für die freie VWelt wesentlich ist un S16 VOoO

Osten unterscheidet soll Recht sSsEeEINE zusätzliche KRechtfertigung erhalten.
Zweitens Ks macht Unterschied auUsS, ob diese grundlegenden Ver-

hältnisse der Treien Welt Aaus dem Gesichtspunkt des Vorteilhaften, Zweck-
mäßigen, Notwendigen, Vernünftigen oder auch Aur Rücksicht aut iıhr

tatsächliches Vorhandensein gerechtfertigt werden oder ob S1C auch VOo

Recht her gebilligt, anerkannt, gerechtfertigt sıind. Die Übereinstimmung
muıt dem Recht legitiumiert Zustand zusätzlich; erhebt ihn ausS der
Sphäre des Existierens, des tatsächlichen Vorhandenseins heraus: wıird
ZUr Verwirklichung „Gesollten®‘ Eır ist nıcht mehr zurällig, sondern
soll und mu{ untier Umständen SCHMN, W ıst In den Augen der - Rechts-
CHOSSCH, den Augen des Volkes gewinnt Bestandun Dauerhaftigkeit,
weil die Vorstellung ausscheidet, 6S könnte uch anders SCIN, auch das Ge-
genteil könnte verwirklicht werden.

Und drittens: Unser Recht, das Recht der Treien Welt das ZESCLIZLE
Kecht, die nationalen Kechtsordnungen den Gesetzbüichern un (sesetz-
blättern ıst (ebenfalls nıcht aut die Kinzelheiten hın, sondern aufs Ganze,
aut leitenden Grundzüge betrachtet) keineswegs das Produkt der letz-
ten fünfzig der hundert oder auch hundertfünfzig.Jahre. Dieses Recht der
freienWelt hat ber zweitausendjährige Geschichte. In SCLINEN Grund-
linıen ist VO  u eC1iNer erstaunlichen Konstanz. Römisches Kechtsdenken,
christliche Wertvorstellungen, germanische Rechtsinstitutionen un:! das
Welterlebnis der Renaissance haben das Recht des Abendlandes geprägt und
ihm ber 1e jedem Recht eıgentüüumliche konservative Eigenschaft hinaus
Dauer und Bestandkraft ı der Substanz verliehen. Iiese (sestalt des abend-
ländischen Rechts, w  D[ uUNns heute entgegentritt, stellt zugleich auch das

KErgebnis JeENEC Grundlinien 11C verleugnenden viele Jahrhunderte lan-
SCH Kechtsentwicklung dar, die, soweıt SIC sich Rechtsinstituten und ı
der Anerkennung VOoO  b zentralen Rechtswerten konkretisiert nıcht zurück-
gedreht werden annn Insoweıit enthält das Recht der freien Welt unverlierbare
Erkenntnisse, unverlierbare Ordnungen und unverlierbare Wertbejahun-
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dlä dis ht entf ite 1115 Be ich des Gese
schaftlichen, Wirts haftlichen, Politischen auch C1N!sozliale faktische Mäch-
tigkeıt,die denaktuellen, augenblicklichen oder künftigen Tendenzen un
Kräften, die 1 Gesellschaft, Wirtschaft und Politikach anderer Rıchtung
drängen und das gegenwärtige Bild der freien Welt verändernwollen, ent-
gegensteht, ihnen Widerstand eistet un standhält. Wır Menschen der freien
Welt erwartien NUu  an] einmal VO Recht CINISC unabdingbare WForderungen.
Wir können uns dieses Recht 5ar nıcht anders vorstellen enn als ort
der Menschenwürde, da{fß also die persönliche Freiheit durch C116 eihe
begrenzter Freiheitsrechte schützt, daß Raum gibt für politische Aktivi-
tät, da{fßs den Staat begrenzt hinsichtlich Aufgaben und hinsichtlich
der ıhm für diese Aufgaben ZU  ba Verfügungstehenden Mittel, da{fßs 6S Konzen-
tratıon — Macht, gleich welcher Art, bei «EINISECN WENLSCHoder Sar

Stelle verhindert, da{fß Ehe und Familie qls Institution, da{fß freie
gesellschaftliche Zusammenschlüsse ZUEC Verwirklichung VO (GSemeinschafts-
aufgaben, dafß Kıirchen, dafß 65 Kunst und Wissenschafft ı ihrer KHıgen-
ständigkeit anerkennt un!: schützt. Insoweit- sich Iso Kinrichtungen,
Tatbestände, Verhältnisse dieser Art handelt, haben S1C KRecht der freien
VWelt ihren Kückhalt, sind S1IC Aushöhlung, Beseitigung, Pervertierung
gesichert, weil SIC Von Rechts gefordert sind, SOZUSaSECN ‚,SCIMN —

sen  .. In diesem inn Iso ist die freie Welt wesentlichen e1il
Recht undiert Die theoretische Möglichkeit da{iß das zugrunde liegende
Recht den entscheidenden Punkten geändert werden könnte und damitdie
dargestellte rechtliche Bestandsgarantie für ıJeENE die freie Welt charakteri-
sierenden Grundvorstellungen enttfallen könnte, vermiıindert ZWAaTr die bso-
utheit des Schutzes un der Stützung der Treien VWelt durch das Recht, ann
aber nıcht das Gefühl relativ starken, VORecht her gewährleisteten
Beständigkeit, Dauerhaftigkeit un Richtigkeit der Strukturprinzipien der
Treien VWelt zerstoren.

Auch Wenin INna  un as alles annımmt und mıiıt Nachruck daran Testhält,
bleibt die Frage och offen ob die Kraft des Rechts, dieses geschichtlich
gewordenen abendländischen Rechts stark ist, die Substanz der freien
VWelt erhalten, wenn Wirtschaft, Politik, Gesellschaft VO Kommunis- BI1US angegriffen un Frage gestellt werden. Hier ıst nicht erst den
militärischen Angriff sondern ausschließhch den umfassenden, stirate-
gisch ohl geplanten un mıt taktischen Raffinessen zahlreichen TON-
ten gleichzeitig geführten ideologischen Angriff gedacht dem WILFr Seit CL

SCHJahren ausgesetzt SiN.  d. Für den Hausgebrauch reicht die dargestellte
Funktion desRechts: gegenüber dem Osten hilft S16 aum eLWAaS; Gegen-
teil, S16 annn fast unverändert VO  e der kommunistischen Doktrin übernom-
INen un annn ZULF Rechtfertigung der NCUCI, VWesten etablierten kom-
munistischen Ordnung verwendet werden. Die Erfahrungmit dem SOSCHAMN-
ten nationalsozialistischen Rechtsdenken, das auch ı der zweiıtausend-
Jährigen Tradition des abendländischen Rechts stehen vorgab un
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angeblich erst wieder seiINEN wahren, geläuterten.Sinngehalt gab, sollte unNns
warnen!

Mit dieser resignierenden Weststellungbetrachtet wahrscheinlich die Mehr-
zahl! der Juristen T'hema als ausgeschöpft. Manannn VOo Standpunkt
des Kechtspositivismus aus auch aum mehr azu SagecNn.

Uns scheint aber die Position des Rechts erheblich stärker SC Um das
ZCISCN, INUSSeEN WIL wenigstens summariısch CIN1SE allgemeine Bemerkun-

SCH über das Wesen des Rechts machen.
Versteht 111a untfer Kecht, W IC bei den bisherigen Ausführungen still-

schweigend geschehen ist, die Summe der Regeln, die kraft Setzung oder
Anerkennung durch den Staat dem Kechtsadressaten verbindlich SaAaSCH,

siıch ı Sozialkontakt verhalten hat, macht denStaat ZU SOU-

VeCIaNell Gesetzgeber. Er bestimmt den Inhalt des Rechts, gestaltet die
RKechtsordnung, ıst Herr der Rechtsordnung. Diesem Gesetzgeber sınd tür
das, w as als Recht ausgıbt, Grenzen gesetzt durch die tatsächliche Be-
schränktheit SCIHNETLr Macht, durch KRücksichten aufdie Vernunft, durch starke
gesellschaftliche Konventionen, durch die schon einmal angedeutete Rechts-
tradition un schließlich durch die natürliche Hemmung, sich offenkundig
mıt dem Sittengesetz oder sogenannten ötfentlichen Moral ı Wider-
spruch setizen.: Dadurch wird aber. nicht ausgeschlossen, dafß der staat-
Liche Gesetzgeber onkreten Situation auch einmal (Gesetze grob
unsıttlichen Inhalts, beispielsweise Gesetze, die dem Machthaber den Genufß
aller Macht vorbehalten, Gesetze, die EeE1INe unliebsame Gruppe versklavt,
austreıibt oder ausrottet USW,. Kraft SEeTIZ un damit ZUM Bestandteil
posıtıven „Rechtsordnung“” macht.

Gegen die Annahme, solche (Gesetze wirkliches Recht, bäumt S1C.  h
auch heute noch ı1111 olk C1MC gesundes Gefühlaut. Woher enn und
enn dieses Gefühl ? Weil WITr offenbar VO der Kechtsordnung nıcht 1Ur

Rechtssicheır heit erwarten, die jegliche Rechtsordnung, leich welchen In-
halts, gewähren kann, sondern auch :‚ Gerechtigkeit. Wir erwarten nicht
irgendein Recht. sondern das richtige Recht, die gereéhtp Ordnung. Wie die
gerechte Ordnung inhaltlich aussehen muß, interessiert uns 1111 Augenblick
och nicht. Nur viel ıst sıcher: KRecht, verstanden als Ausdruck der (se-
rechtigkeit Ist offenbar C111 Ordnung, die nıcht mehr beliebig aussehen
kann;: oder anders ausgedrückt die Kechtsordnung, das objektive Recht
Mu Grund den für SIC wesentlichen materialen Prinzipien inhaltlich
absolut Testliegen und kann INSOWEIT POS1ILLV--rechtlich nicht beliebig gestalt-
bar SCIMl. Das ıst diee11® spekulative Überlegung, die unNns UNSETCIH Problem
näherbringt.

Die andere rechtsphilosophische Überlegung, die hierher gehört, ist fol-
gende: Das Recht, die Rechtsordnung iıst= für den Menschen absolut VOCT-

bindliche Ordnung für das äußere Verhalten Zusammenleben der Men-
schen 1InNn€e tür den Menschen ebenso strikt verbindliche Ordnung 1sT das
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sich de chen ruihrende Sittengesetz, dessen Gebote und
Verbote S1C.  h ı mehrfacher Beziehung VOIN den Geboten und Verboten des
Rechts unterscheiden. uch lier können die Einzelheiten außer Betracht
bleiben. Jedenfalls Mu dem denkenden Geist dıe Annahme absurd erschei-
nen, könnten sich diese beiden mıt absolutem Geltungsanspruch AaUS-

gestatteten Ordnungen, SOWEIT SI6 sich auft ein un dasselbe Verhalten des
Menschen beziehen, prinzıpiell wıderstreiten. Vertretbar, vernünftfg‚
voll erscheint die Konkordanz dieser beiden Ordnungen, aber, da{fß
nıchts rechtens SC11H kann, w as sich unsittlich, was schlechthin unvereinbar
mıt dem Sittengesetz ist. Die Kategorien sittlich erlaubt sıttlich verboten
un rechtmäßig rechtswidrig decken sıch ZWar nıcht Eis gibt rechtlich
KErlaubtes, das sıttlich verboten 1st WIC denkbar i1st daß sich sittlich
Krlaubtes oder sıttlich Inditfferentes posıtiv-rechtlich verboten ist Aber
1ST1 nıicht denkbar, daß sıttlich Verbotenes VO  a Rechts nıcht Nur
laubt sondern gefordert un rZWUNgeEN werden ann. Aber das sind rechts-
philosophische Überlegungen, die für die Annahme nıcht beliebig I1alll-

pulierbaren Kerns, für die Annahme CcIiNer materiellen, nıcht veränderbaren
Grundsubstanz der Rechtsordnung sprechen.

Mit ihnen 1ä13+t S1C  h rechtlich VO. Boden des geltenden Rechts her
C1INe6 auch für den Gesetzgeber strikt verbindliche Schranke der esetz-
gebungsmacht cht eN, Die VO ihm vorgeschriebenen Verfahren
korrekt erlassenen Gesetze können ihres Inhalts 1Ur dann ach
allgemeinen Kegel für nichtig gehalten werden, S1IC höherrangi-
SCH Rechtsregel widersprechen. Gedankliche Voraussetzung für die Anwen-
dung dieses Satzes aut alle Gesetze des Staates, auch auf die höchstrangigen
positivrechtlichen Vorschriften, nämlich die der Verfassung und der VeL-

fassungsändernden Gesetze, ıst, da dem Staat vorgegebenes, überposi-
tıves, ihn, den staatlichen Gesetzgeber, VO  > Anfang all, ursprünglich binden«
des Recht gibt, dem das staatliche Recht, jedes staatliche Recht
und untier Umständen als nichtig verworfen werden ann.

Iieses Naturrecht gibt 6S5S. Kıs 1ä0t sıich sSEe1INEN elementaren Verbots-
satzen mıt hinreichender Sicherheit nachweisen un VON jedermann ohne
KRückgriff auf geoffenbarte Wahrheiten erkennen. Einzelheiten gehören
nicht hierher. Nur der Ausgangspunkt SC1I genannt Die Seinsordnung ent-
hält neben S1C  h dauernd wandelnden, der Gestaltung durch Umwelt leblose
Natur un ensch zugänglichen Sachverhalten Beziehungen un!: Tatbestän-
den auch C116 verhältnismäfßig kleine Zahl VOo  a hohem Ma{flß beständi-
SCN, teilweise unveränderlichen Sachverhalten, Beziehungen, 'T’at-
beständen un! S nat liche Stufung dieser Dinge, die sichtbar wird
den nglichen natürlich vorhandenen Abhängigkeiten. iheser Seins-
ordnung entspricht notwendig C111®© elementare Sollensordnung. Was 1256
Seinsordnung KRücksichtnahmen und Anerkennung verlangt, damit S16,
WIieE S1eE ist, sinnvoll exıstıeren kann, ist Inhalt des Sollens, das den Menschen,

S1IC auf diese Seinsordnung‘;stoßen oder S1€E berühren, aufgegeben
Stimmen
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ıst Erster, nächsterGeltungsgrund — gibt 1mehrerehintereinanderliegende
un e1NeNN etzten Geltungsgrund, der uns hier nicht interessieren braucht

. der obersten Sollenssätze des Naturrechts ist ihre Sachadäquatheit, iıhr (Ge-
fordertsein VO  — der Seinsordnung. Diese obersten materialen. naturrecht-

Liechen Gebots- und Verbotssätze S1iN  d unverrückbar WIC die Seinsordnung,
aut die S1IC sich beziehen. Sie binden 1Iso auch den staatlichen Gesetzgeber,
stehen nicht SE1L1NEeEI freien Verfügung. Von diesem ungeschriebenen, strikt
verbindlichen vorstaatlichen Recht her gewinnt das positıve, VOStaat SC-
seizte Recht iNNerIr«ec Bestandskraft, seine iNHNere Verbindlichkeit,
Sicherheit und sCLNEIN Schutz Pervertierungen. Von da her ıst die Ab-

des Rechts VOo: Unrecht ı .Gesetzesform möglich, VO  S da her
hält das posıtıve Recht den notwendigen, nicht LUr zufälligen. Charakter
Ner nıcht beliebig ‘ veränderbaren objektiven Wertordnung; 16S56S$

positıve Recht mul C1NC Reihe VOoO  >> rundwerten un C1IHC Rangfolge dieser
Werte anerkennen, WeInN Vor der Gesamtrechtsordnung, or den rans-
höheren un stärkeren Elementarsätzen des Naturrechts Bestand haben ı11

Zu den konstanten Größen der Seinsordnung gehört VOL allem der Mensch,
er Akteur autf dieser rde un Adressat des Rechts, der deshalb auch ı
Zentrum der Überlegungen steht, wenlnl es gilt, die elementaren, überposi-
tıven Rechtssätze formuhieren.. Der Mensch, das sıttliche Wesen, aus-

gestattet.miıt Gewissen, freiem Willen, Verstand, naturhaft angelegt auf das

Leben1ı der Gemeinschaft, er hat 6S nötıg, ihm kommtZ gebührt,
damıiıt SC1HMN un:! werden kann,.w as ist, e1in Raum der Freiheıit, dem
sich)entfalten ndı dem handeln kann; also nicht 1Ur Selbstbewulst-
SCHI, Selbstverantwortung, sondern auch Selbständigkeit. })as ungeschrie-

_ bene Recht verbietet deshalb strikt, dies alles dem Tenschen vorzuenthal-
ten, hn ehandeln, qals WAar«c nicht Mensch, sondern Sache, ber die
IHNAan verfügen kann (die INall toten, versklaven, VAM Versuchstier ver wel

den, qusrotten kann) In derselben Weise Jassen sich Gebots- un: Verbots-
sätze nachweisen und entwickeln, die die Instıtution der Ehe, der Familie,

des Volkes, auch des rechtlich verfalsten Volkes, des Staates, betreffen.
Wir wollen Urz darauf hinweısen, da{fß damıt auch der entsche1i-

dende Punkt erreicht ist, das Recht, das der freien Welt zugrunde liegt,
VO  -em Recht des kommunistischen Kegımes abzugrenzen. Man Mmas och

viele Annäherungen, Parallelen ı Recht des Westens nd ı RKRecht
Ostens feststellen, das Recht ıst für nicht W 16 Osten e1UNn Produkt des
menschlichen illens und menschlicher, politischer Macht

Nun braucht DUr mehr wenıger Bemerkungen, deutlich machen,
welchem Sınn SFundierung der freien Welt i Recht gibt, iLDer.

das hinausführt, was VO Standpunkt des Rechtspositivismus Au u115C-

T T'hema gesagt werden konnte. Sehen Wa VO  > allen tatsächlichen
Fragwürdigkeıten innerhalb dieser freien Welt, erfassen WIL hinter den

zähligen Mängeln, Verzerrungen un Mißständen die Idee der Treien Welt,
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das, WwWas WIT vorhin die Strukturprinzipien der freien Welt genannt haben,
JeENC vorsichtigerweise zunächst Nnu  a negatıv formulierten tragenden Grund-
sätze, die sich auch fassen lassen: Der Mensch ist Subjekt und Person; die
Gemeinschaft lebt von der Verantwortung und Leistung der einzelnen: der
Staat ist Macht nd ı sCeINEN Aufgaben VO  — Haus aus begrenzit;
Willkür, Gewalt un "Terror sınd schlechthin ausgeschlossen; dıe PCeISON-
liche Freiheit, die Menschenrechte, das ZU  —_ Selbständigkeit nötige Privat-
eigentum, Ehe un: Familie, Kirche, olk und Staat sınd. unverlierbare und
unzerstörbare Werte, moderne Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Subsidia-
rıtäts- und Sozialstaatsprinzip sind gegenwärtigen Kultur- un: Zivili-
sationsstand des Abendlandes wesentliche, nıiıcht aufhebbare, nıcht mehr
rückgängig machende Errungenschaften Macht 168 alles der Idee ach

bei aller nvollkommenheit derWirklichkeit die freie Welt a ann
ist SIC die VO Recht geforderte, 1e€e I Recht fest und tief gegründete (ze-
meinschaftsordnung. Insofern un insoweıt Lält sich die Ireie Welt
Recht der Weise fundieren, dafß die Aufgabe, die Lerstörung,
Pervertierung die frele Welt charakteristierenden Strukturprinzipien
selbst fTormaljuristisch einwandfreien Gesetzgebungsverfahren
rechtswidrig
. Zugleich-aber wird auch deutlich, da das, W as h  1ler als 1 Recht Un VeEeTr-

rückbar undiert betrachtet WIr  d, durchaus nıicht identisch ist mıt denkon-
kreten, politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, geistigen Verhält-

der fIreien Welt Diese VWelt der Krscheinungen 1 fre:  LeN VW esten
widerspricht nıicht el der Recht fundierten freien
VWelt und kommt einem anderen el dieser 11 Recht fundierten freien
Welt DUr mehr oder WEN1LSECI nahe. Eıs bleibt a1sS0O unbeschadet NZ1-
piellen Legitimierung der freienWelt durch das Recht die schwere politischie
Aufgabe, die tatsächlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, Politiéche'n
Verhältnisse VO  — Erscheinungen, die. Strukturprinzipien zu wider-
laufen, rFCINISCH un S1IC, die tatsächlichen Verhältnisse, 1 Rahmen des
Möglichen und soweıt erforderlich, umzugestalten, da{fß SIC alsAusdruck,;
alsKonkretisierungen _Struktürprinzipfen der Treien Welt erscheinen.

Bei der Bewältigung dieser Aufgabe fällt dem posıtıven, Vo Staat g-
etizten Recht och C116 besonders bedeutungsvolle Rolle I)ieses posıtıve
Recht das VOoO Naturrecht nıcht entbehrlich gemacht, sondern gefordert
wird hat die Funktion, der Rechtssicherheit willen Folgerungen AUSs den
elementaren Sätzen des Naturrechts konkretisieren und Hilfen geben
damit die den naturrechtlichen Grundtormen entsprechende (semeinschafts-
ordnung verwirklicht WITr  d. Insofern annn das posıtive Recht Erscheinun-
SECN, Verhältnisse, Lebensäußerungen, die für cdie freie Welt wesentlich sınd
oder doeh wesentlich SC sollten, gezielt SC1LHECIN Schutz nehmen, mıt
Rechtsgarantien umhegen un auf diese VWeise 6in Stück freier Welt fester
und bestandskräftiger i der KRechtsordnung verankern und Vorkehrungen

spezifische Gefährdungen treffen, denen die freie VWelt heute aus-

j

F a E



186e

gesetzt ist. uch das annn111311 relativen Sinn als CIMn Fun-
dieren der freien VWelt ı Recht bezeichnen, WeNnn na  —; S1C  h 1Ur klar wird,
dafß sich 1er 61in aktives Bemühen des sıch Naturrecht orJıentie-
renden staatlichen Gesetzgebers handelt, während WIL vorhin Vo  - der
sprünglichen, nicht erst kraft Gesetzgebung herzustellenden, NeCTCN, nOL-

wendigen Beziehung zwischen den Strukturprinzipien der Ire  1en Welt und
dem überpositiven Recht gesprochen haben.

Kıs sınd insbesondere Vvier spezifische Gefahren, denen heute die freie
VWelt ı sich also VOoO  e 11NNeN her, nicht VoNn außen ausgesetzt ıst: Wir
haben viel Staat; huldigen praktisch dem Materlalismus; WILr ent-
leeren die Demokratie äaußerlichen Mechanismus, den die KFunk-
1onÄäre un: Manager beherrschen un! für die Zukunft wahrschein-
lich die gefährlichste Entwicklung ıst reglementieren erschreckend
nıvellierender VWeise die schulische Erziehung der Jugend dafß 516

substanzloser, grundsatzloser, wirkungsloser un nde
untauglicher wird, für die frele Welt den für S16 eintretenden un

ur SIC Verantwortung fühlenden freien Bü heranzubilden. Jle VICL (Ge-
fährdungen sind Grund, besehen, Symptome un! desselben
Mangels: Verkü-des Menschenbildes, konstitutionelle Schwäche der
Person und Selbstaufigabe des Menschen als = verantwortlichen Gliedes
der (Gemeinschaft. ]Dieser Grundmangel, diese auf die Dauer tödliche Ge-
Tahr für die freie Welt annn gewils nicht unmittelbar und direkt durch Ge-
SEeTIzZE behoben oder gemildert werden. ber indirekt annn der Gesetzgeber
C1116 Menge ZUrLC Besserung der Lage beitragen, indem beispielsweise
gesamte Sozialgesetzgebung auft dem Grundsatz autfbaut Selbsthilte VOLr

Staatshilfe und Selbstbeteiligung des Unterstützten Rahmen des Mög-
ichen, indem SCIL1C Schulgesetzgebung ausrichtet dem danken, mMOS -
Lichst viel Freiheit 1€ pädagogische Leistung wr dem Geist tief
WIC möglich ansetzenden Weltanschauung, indem SE1INCI) berufsregeln-
en Gesetzen, SC1LHECIL Kommunalgesetzen, SC1INCIH die Oöffentliche Ver-
waltung orgam'siereridcn Gesetzen der eigenverantwortlichen Initiative des
Bürgers Raum schafft, indem VOL jedem Gesetzgebungs- und Keglerungs-
akt die Frage stellt: Ist das C111C Jegitime Aufgabe des Staates? Alles dies
wWäaTe e1N Beitrag ZU Fundierung der freien Welt ı Recht!

Zum Schlufßß och Z7.,WE1 Sätze, mıt denen e1iNleNl Mißverständnis vorgebeugt
SC1 Die freie Welt ist heute geistig bedroht weil ihre Leitbilder theoretisch

Zweiftel SEZOSCH un der Praxis des Lebens gleichgültig innerhalb
welchen Lebensbereiches vielfach nıcht mehr ernst YENOMUNECN oder
aufgegeben werden. Unser Anliegen ıst nıicht mehr un nicht WEN1L ger‚ als
die Grundposition der Ireien Welt un ihre Stärke deutlich machen, die
S16 VO Recht her bezieht.

Zweitens: 1€ Treie Welt ist heute nicht minder bedroht durch den poli-
tischen Druck der kommunistischen Welt insbesondere durch die rücksichts-
los terroristische und militärische Macht des Ostblocks Dazu eLiwas Zu —
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gen, egt erhalb unseres Themas, SC 1 denn der Hinweis, dafß Wahn-
81nnn WATeEanzunehmen., INnan könnte mıiıt der redlichen Darlegung der Werte
derfreien VWelt un ihrer rechtlichen Verteidigung eLiwas die polı-
tisch-militärische Drohung ausrichten.en D ea a Tn N EB

Zur relig1ösen Erziehung der männlichen Jugend
MICHAEL LLENBACH S}

Jede Art religiöser Erziehung ist darauf gerichtet den Menschen für ott
un für die Krifüllung des ıllens Gottes bereit machen. Das SEeTIZ VOTI -

aQuUS, da{fß das natürliche relig1öse Bewußlsitsein die transzendente Wirk-
Lechkeit Gottes aufgeschlossen ıst Weiterhin ist erforderlich da{fß die
Willensbereitschaft VO. geislıgen Beweggründen bestimmt wird, die

3die VO  — ott gewollte Ordnung umschreiben. Schlielßlich iıst wesentlicher
Bestandteil jeder religiösen Krziehung die Kınbeziehung der Gemütskräfte

das religiöse Leben: enn VOo  — ihnen hängt CLNEIN großen el ab, dn  j
wıieweiıt die religiös beseelte Gewissensbildung der Seele des einzelnen
Wurzel fassen ann

%

WIRKUNGEN DER TECHNISIERTEN WeELT AUF DAS SEELISCHE GEFÜGE
Nun ıst aber der Mensch als stoffgebundener Geist für die Entfaltung SC1-

1Ces personalen Lebens auf die Vermittlung seiNer Sinne un die Umwelt
aNSCWIESCH. Die technisierte Welt hat gerade der Sinnenbezogenheit
uUunNnseres menschlichen Daseins C1NeEN größeren Einflufß auf die gesamte Kınt-
faltung der Person, als das früheren Zeiten erwarten konnte.

Die moderne technisierte Lebenswelt ZzWINgT den Menschen, Auf-
merksamkeit ständig ach aufßen richten und sich STETS Ekindrük-
ken zuzuwenden. Das hat Ar Folge, dafß die einzelnen Kindrücke zunächst

oberflächlich registrıert sich mit den tieferen Zusammenhängen nıcht
befaßt, VOT allem cdie Frage ach dem ınn des menschlichen Daseins nıicht

schnell stellt. Die Zweckausrichtung der technischen Gebilde und der
Neuheitscharakter vieler technischer Errungenschaften lenken die Aufmerk-
samkeit des werdenden Menschen VO  - der Sinnfrage ab.
171e technische Intelligenz des Kindes un Jugendlichen entwickelt sich
frühzeitiger, während die sinnerfassende Intelligenz zunächst auszubleiben
scheint Das außenweltzugewandte un: bildgebundene Bewußtsein zeigt NUur

1


